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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Erfahrungsbericht zum Einsatz des neuen Panzerblitzers 

Gemeinsamer Antrag der SPD-Ratsfraktion und der Ratsfraktion Bündnis 90/Die 

Grünen vom 13.10.2024 nach  § 7 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Glad-

beck und seine Ausschüsse 

 
Begründung: 

 

1. Der gemeinsame Antrag der SPD-Ratsfraktion und der Ratsfraktion Bündnis 90/Die 

Grünen vom 13.10.2024 ist der Vorlage als Anlage beigefügt.  

 

2. Zu dem Antrag wird wie folgt Stellung genommen: 

 

2.1 An welchen Standorten wurde der „Panzerblitzer“ bisher aufgestellt? 

 

Der Panzerblitzer wurde bisher an 14 unterschiedlichen Standorten im gesamten 

Stadtgebiet aufgestellt. 

 

2.2 Anzahl der Verstöße (Höchstwerte, etc.) 

 

Es wurden bisher insgesamt 3.555 Verstöße aufgezeichnet. Diese Zahl entspricht je-

doch nicht der verwertbaren Anzahl an Aufnahmen, da nicht alle Aufnahmen verwert-

bar sind. 450 Aufnahmen konnten beispielsweise aufgrund von Umwelteinflüssen nicht 

verwendet werden. 

Zu einzelnen Verstößen erfolgt ein mündlicher Bericht in der Sitzung. 
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2.3 Entwickeln sich die Kosten/Einnahmen entsprechend den vor der Beschaffung prog-

nostizierten Werten? 

 

Der Zeitraum, in dem der Panzerblitzer eingesetzt wird, ist noch zu kurz, um eine end-

gültige Bewertung in Bezug auf die Einnahmen abzugeben. Eine Prognose kann Mitte 

bis Ende des Jahres 2025 erfolgen. Tendenziell scheint sich die vor der Beschaffung 

abgegebene Prognose aber zu bestätigen. 

 

2.4 Sind schon Vorfälle von Vandalismus verzeichnet worden und sind durch diese Kosten 

entstanden? 

 

Ja, die Scheiben des Panzerblitzers wurden einmal beschossen bzw. mit einem 

Nothammer beschädigt und mussten ausgetauscht werden. Diese Schäden waren je-

doch durch den Vertrag mit der Firma Jenoptik abgedeckt und somit kostenneutral. 

Außerdem wurden die Scheiben einmal mit Aufklebern beklebt und zweimal besprüht. 

Hier entstanden neben den Personalkosten noch Kosten für im Vorfeld angeschaffte 

Reinigungsmittel. 

 

2.5. Wann hat sich die Investition in das Gerät amortisiert? 

 

Hierzu wird auf die Antwort zu Punkt 2.3. verwiesen. 

Es kann jedoch festgestellt werden, dass die Einnahmen die Mietkosten übersteigen. 

Die Mietkosten lagen für die Monate Juli bis Oktober 2024 bei etwa 38.000 €, während 

die zu erwartenden Einnahmen aus Verwarnungsgeldern und Bußgeldern mindestens 

rund 90.000 € betragen. Diese Zahlen sind jedoch statistisch nicht valide, da es gerade 

in den ersten beiden Monaten nach Anschaffung des Panzerblitzers noch diverse An-

laufschwierigkeiten gab (technische Mängel, Bedienfehler, etc.), die in einer Startphase 

eines solchen Gerätes auch nicht auszuschließen sind und die Einnahmen entspre-

chend gemindert haben. 

 

2.6 Allgemeiner Sachstand und Erfahrungsbericht aus Praxisbetrieb 

 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft die Installation des Panzerblitzers und die an-

schließende Auswertung der Aufnahmen mittlerweile problemlos. Der Panzerblitzer hat 

sich bereits etabliert und wird von der Bürgerschaft positiv wahrgenommen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

x keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

Der Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Feuerwehr nimmt den Bericht der Verwaltung 

zur Kenntnis. 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

I.V. 

 

 

 
 - Marie Antoinette Breil – 

        Beigeordnete 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


